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Die wichtigsten gesetzlichen Änderungen durch das Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) 
 

Geltendes Recht bis 31.12.2008 Geltendes Recht ab 01.01.2009 
Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen 

 
§ 1  

Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen 
(Bauforderungssicherungsgesetz – BauFordSiG) 

§ 1 

(1) Der Empfänger von Baugeld ist verpflichtet, das Baugeld zur Befriedigung 
solcher Personen, die an der Herstellung des Baues auf Grund eines 
Werk-, Dienst- oder Lieferungsvertrags beteiligt sind, zu verwenden. Eine 
anderweitige Verwendung des Baugeldes ist bis zu dem Betrag statthaft, 
in welchem der Empfänger aus anderen Mitteln Gläubiger der bezeichne-
ten Art bereits befriedigt hat. 

 
 
 
(2) Ist der Empfänger selbst an der Herstellung beteiligt, so darf er das Bau-

geld in Höhe der Hälfte des angemessenen Wertes der von ihm in den 
Bau verwendeten Leistung, oder, wenn die Leistung von ihm noch nicht in 
den Bau verwendet worden ist, der von ihm geleisteten Arbeit und der von 
ihm gemachten Auslagen für sich behalten. 

(3) Baugeld sind Geldbeträge, die zum Zweck der Bestreitung der Kosten 
eines Baues in der Weise gewährt werden, dass zur Sicherung der An-
sprüche des Geldgebers eine Hypothek oder Grundschuld an dem zu be-
bauenden Grundstück dient oder die Übertragung des Eigentums an dem 
Grundstück erst nach gänzlicher oder teilweiser Herstellung des Baues er-
folgen soll. Als Geldbeträge, die zum Zweck der Bestreitung der Kosten 
eines Baues gewährt werden, gelten insbesondere: 
1. solche, deren Auszahlung ohne nähere Bestimmung des Zweckes der 

Verwendung nach Maßgabe des Fortschreitens des Baues erfolgen 
soll, 

2. [aufgehoben] 

 

(1) Der Empfänger von Baugeld ist verpflichtet, das Baugeld zur Befriedigung 
solcher Personen, die an der Herstellung oder dem Umbau des Baues auf 
Grund eines Werk-, Dienst- oder Kaufvertrags beteiligt sind, zu verwen-
den. Eine anderweitige Verwendung des Baugeldes ist bis zu dem Betrag 
statthaft, in welchem der Empfänger aus anderen Mitteln Gläubiger der 
bezeichneten Art bereits befriedigt hat. Die Verpflichtung nach Satz 1 hat 
auch zu erfüllen, wer als Baubetreuer bei der Betreuung des Bauvorha-
bens zur Verfügung über die Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigt 
ist. 

(2) Ist der Empfänger selbst an der Herstellung beteiligt, so darf er das Bau-
geld in Höhe der Hälfte des angemessenen Wertes der von ihm in den 
Bau verwendeten Leistung, oder, wenn die Leistung von ihm noch nicht in 
den Bau verwendet worden ist, der von ihm geleisteten Arbeit und der von 
ihm gemachten Auslagen für sich behalten. 

(3) Baugeld sind Geldbeträge, 
1. die zum Zweck der Bestreitung der Kosten eines Baues oder Umbau-

es in der Weise gewährt werden, dass zur Sicherung der Anspruch 
des Geldgebers eine Hypothek oder Grundschuld an dem zu bebau-
enden Grundstück dient oder die Übertragung eines Eigentums an 
dem Grundstück erst nach gänzlicher oder teilweiser Herstellung des 
Baues oder Umbaues erfolgen soll, oder 

2. die der Empfänger von einem Dritten für eine im Zusammenhang mit 
der Herstellung des Baues oder Umbaues stehende Leistung, die der 
Empfänger dem Dritten versprochen hat, erhalten hat, wenn an dieser 
Leistung andere Unternehmer (§ 14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
auf Grund eines Werk-, Dienst- oder Kaufvertrags beteiligt waren. 

Beträge, die zum Zweck der Bestreitung der Kosten eines Baues oder 
Umbaues gewährt werden, sind insbesondere Abschlagszahlungen und 
solche, deren Auszahlung ohne nähere Bestimmung des Zweckes der 
Verwendung nach Maßgabe des Fortschrittes des Baues oder Umbaues 
erfolgen soll. 

(4) Ist die Baugeldeigenschaft oder die Verwendung des Baugeldes streitig, 
so trifft die Beweislast den Empfänger. 
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Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen 

 
§ 5 

Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen 
(Bauforderungssicherungsgesetz – BauFordSiG) 

§ 2 

Baugeldempfänger, welche ihre Zahlungen eingestellt haben oder über deren 
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und deren in § 1 Abs. 1 
bezeichnete Gläubiger zur Zeit der Zahlungseinstellung oder der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens benachteiligt sind, werden mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn sie zum Nachteil der bezeichneten 
Gläubiger den Vorschriften des § 1 zuwidergehandelt haben. 

Baugeldempfänger, welche ihre Zahlungen eingestellt haben oder über deren 
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und deren in § 1 Abs. 1 
bezeichnete Gläubiger zur Zeit der Zahlungseinstellung oder der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens benachteiligt sind, werden mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn sie zum Nachteil der bezeichneten 
Gläubiger den Vorschriften des § 1 zuwidergehandelt haben. 
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§ 632a BGB 

Abschlagszahlungen 
§ 632a BGB 

Abschlagszahlungen 

Der Unternehmer kann von dem Besteller für in sich abgeschlossene Teile des 
Werkes Abschlagszahlungen für die erbrachten vertragsmäßigen Leistungen 
verlangen. Dies gilt auch für erforderliche Stoffe oder Bauteile, die eigens an-
gefertigt oder angeliefert sind. Der Anspruch besteht nur, wenn dem Besteller 
Eigentum an den Teilen des Werkes, an den Stoffen oder Bauteilen übertra-
gen oder Sicherheit hierfür geleistet wird. 

(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller für eine vertragsgemäß erbrach-
te Leistung eine Abschlagszahlung in der Höhe verlangen, in der der Be-
steller durch die Leistung einen Wertzuwachs erlangt hat. Wegen unwe-
sentlicher Mängel kann die Abschlagszahlung nicht verweigert werden. § 
641 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Leistungen sind durch eine Aufstellung 
nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen 
ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für erforderliche Stoffe 
oder Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt 
sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder 
Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet wird. 

(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder ei-
nes vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und zugleich die Ver-
pflichtung des Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigentum an dem 
Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu über-
tragen, können Abschlagszahlungen nur verlangt werden, soweit sie ge-
mäß einer Verordnung auf Grund von Artikel 244 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind. 

(3) Ist der Besteller ein Verbraucher und hat der Vertrag die Errichtung oder 
den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Ge-
genstand, ist dem Besteller bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicher-
heit für die rechtzeitige Herstellung des Werkes ohne wesentliche Mängel 
in Höhe von 5 vom Hundert des Vergütungsanspruchs zu leisten. Erhöht 
sich der Vergütungsanspruch infolge von Änderungen oder Ergänzungen 
des Vertrages um mehr als 10 vom Hundert, ist dem Besteller bei der 
nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 vom 
Hundert des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen 
des Unternehmers ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu 
erbringen, dass der Besteller die Abschlagszahlungen bis zu dem Ge-
samtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. 

(4) Sicherheiten nach dieser Vorschrift können auch durch eine Garantie oder 
ein sonstiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversiche-
rers geleistet werden. 
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§ 641 BGB 

Fälligkeit der Vergütung 
§ 641 BGB 

Fälligkeit der Vergütung 

(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das 
Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile be-
stimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrich-
ten. 

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der 
Besteller einem Dritten versprochen hat, wird spätestens fällig, wenn und 
soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk wegen 
dessen Herstellung seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat. Hat 
der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werkes Sicherheit 
geleistet, gilt dies nur, wenn der Unternehmer dem Besteller Sicherheit in 
entsprechender Höhe leistet. 

 
 
 
 
 
 
 

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er 
nach der Abnahme die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung 
verweigern, mindestens in Höhe des Dreifachen der für die Beseitigung 
des Mangels erforderlichen Kosten. 

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme 
des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist. 

(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das 
Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile be-
stimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrich-
ten. 

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der 
Besteller einem Dritten versprochen hat, wird spätestens fällig, 

1. soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk we-
gen dessen Herstellung seine Vergütung oder Teile davon erhalten 
hat, 

2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden 
ist oder als abgenommen gilt oder 

3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene 
Frist zur Auskunft über die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten 
Umstände bestimmt hat. 

 Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks Sicher-
heit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn der Unternehmer dem Besteller ent-
sprechende Sicherheit leistet. 

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er 
nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung 
verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseiti-
gung des Mangels erforderlichen Kosten. 

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme 
des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist. 
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§ 648a BGB 

Bauhandwerkersicherung 
§ 648a BGB 

Bauhandwerkersicherung 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils 
davon kann vom Besteller Sicherheit für die von ihm zu erbringenden Vor-
leistungen einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen in der Weise 
verlangen, dass er dem Besteller zur Leistung der Sicherheit eine ange-
messene Frist mit der Erklärung bestimmt, dass er nach dem Ablauf der 
Frist seine Leistung verweigere. Sicherheit kann bis zur Höhe des voraus-
sichtlichen Vergütungsanspruchs, wie er sich aus dem Vertrag oder einem 
nachträglichen Zusatzauftrag ergibt, sowie wegen Nebenforderungen ver-
langt werden; die Nebenforderungen sind mit 10 vom Hundert des zu si-
chernden Vergütungsanspruchs anzusetzen. Sie ist auch dann als ausrei-
chend anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält, 
sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Ver-
mögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche 
aus Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der 
Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat. 

 
 

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zah-
lungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet 
werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an 
den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsan-
spruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares 
Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Vorausset-
zungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden 
darf. 

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheits-
leistung bis zu einem Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu er-
statten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen Einwendungen des 
Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechter-
halten werden muss und die Einwendungen sich als unbegründet erwei-
sen. 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils 
davon kann vom Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen ver-
einbarte und noch nicht gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger 
Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des zu sichernden Vergü-
tungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Um-
fang auch für Ansprüche, die an die Stelle der Vergütung treten. Der An-
spruch des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann oder das Werk abge-
nommen hat. Ansprüche, mit denen der Besteller gegen den Anspruch des 
Unternehmers auf Vergütung aufrechnen kann, bleiben bei der Berech-
nung der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder 
rechtskräftig festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als ausreichend an-
zusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Ver-
sprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus 
Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der Wider-
rufserklärung noch nicht erbracht hat. 

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zah-
lungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet 
werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an 
den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsan-
spruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares 
Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Vorausset-
zungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden 
darf. 

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheits-
leistung bis zu einem Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu er-
statten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen Einwendungen des 
Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechter-
halten werden muss und die Einwendungen sich als unbegründet erwei-
sen. 
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Bauhandwerkersicherung 
§ 648a BGB 

Bauhandwerkersicherung 

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit 
nach den Absätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek nach § 648 Abs. 1 ausgeschlossen. 

(5) Leistet der Besteller die Sicherheit nicht fristgemäß, so bestimmen sich die 
Rechte des Unternehmers nach den §§ 643 und 645 Abs. 1. Gilt der Ver-
trag danach als aufgehoben, kann der Unternehmer auch Ersatz des 
Schadens verlangen, den er dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit 
des Vertrags vertraut hat. Dasselbe gilt, wenn der Besteller in zeitlichem 
Zusammenhang mit dem Sicherheitsverlangen gemäß Absatz 1 kündigt, 
es sei denn, die Kündigung ist nicht erfolgt, um der Stellung der Sicherheit 
zu entgehen. Es wird vermutet, dass der Schaden 5 Prozent der Vergü-
tung beträgt. 

 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der 
Besteller  

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist oder  

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder In-
standsetzung eines Einfamilienhauses mit oder ohne Einliegerwoh-
nung ausführen lässt; dies gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens 
durch einen zur Verfügung über die Finanzierungsmittel des Bestellers 
ermächtigten Baubetreuer. 

 
 
 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung 
ist unwirksam. 

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit 
nach den Absätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek nach § 648 Abs. 1 ausgeschlossen. 

(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur 
Leistung der Sicherheit nach Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer 
die Leistung verweigern oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den Ver-
trag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlan-
gen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der 
Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderwei-
tige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben un-
terlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert 
der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden ver-
einbarten Vergütung zustehen. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der 
Besteller  

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, über deren Vermögen ein Insolvenz-
verfahren unzulässig ist, oder  

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder In-
standsetzung eines Einfamilienhauses mit oder ohne Einliegerwoh-
nung ausführen lässt. 

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur 
Verfügung über die Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Bau-
betreuer. 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung 
ist unwirksam. 

 


